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 Kassel, den 20. Mai 2016 

 
 
Schüler und Studenten 
 

Infos für den Ferienjob 2016 
 

Schüler und Studenten bessern in den Ferien und den vorlesungsfreien Zeiten 

gerne ihr Budget auf, sammeln dabei Erfahrungen und knüpfen Kontakte für 

das Berufsleben. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-

tenbau (SVLFG) erklärt, was bei Ferienjobs zu beachten ist. 

 

Das Jugendarbeitsschutzgesetz lässt folgende Beschäftigungen zu: 

� Jugendliche zwischen 13 und 14 Jahren bis zu zwei Stunden täglich, 

� Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren bis zu acht Stunden täglich bzw. bis zu 

40 Stunden wöchentlich, 

� Jugendliche über 16 Jahren in der Landwirtschaft während der Erntezeit bis zu 

neun Stunden täglich und bis zu 85 Stunden in der Doppelwoche. 

 

Kinder unter 13 Jahren dürfen nicht beschäftigt werden. Für alle Jugendlichen sind 

gefährliche Arbeiten, Akkord-, Wochenend- oder Nachtarbeiten verboten. Ab 18 Jah-

ren gelten die genannten Einschränkungen nicht mehr. 

 

Wie bei jedem Arbeitnehmer fallen auch für Ferienjobs Steuern vom Arbeitslohn an. 

In bestimmten Fällen kann der Arbeitgeber die Steuern jedoch pauschalieren und die 

Steuerbelastung so vom Ferienjobber fernhalten. Sollten doch Steuern an das Fi-
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nanzamt abgeführt werden, können diese über die Einkommensteuererklärung kom-

plett zurückgeholt werden, wenn das Jahreseinkommen unter 8.652 Euro liegt. 

 

Ein Ferienjob ist grundsätzlich beitragspflichtig zur Sozialversicherung. Wird pro Jahr 

nicht mehr als an 70 Arbeitstagen oder drei Monaten am Stück gearbeitet, fallen kei-

ne Sozialversicherungsbeiträge an – egal, wie viel in dieser Zeit verdient wird. Eine 

bestehende Familienversicherung oder die Krankenversicherung als Student wird 

durch diese befristete Beschäftigung nicht berührt. Mehrere befristete 

Beschäftigungen innerhalb eines Kalenderjahres werden zusammengerechnet. 

 

Auf das Kindergeld hat der Hinzuverdienst aus dem Ferienjob keine Auswirkung, so-

weit sich das Kind in einer Erstausbildung bzw. in einem Erststudium befindet.  

Beim BAföG bleibt ein Hinzuverdienst von bis zu 4.880 Euro anrechnungsfrei, soweit 

Rentenversicherungspflicht in der Beschäftigung besteht und nicht weitere Einkom-

men zu berücksichtigen sind. Für Bewilligungszeiträume ab dem Wintersemester 

2016/2017 erhöht sich der Freibetrag auf 5.400 Euro. 

 

Um die erforderlichen Meldungen bezüglich Sozialversicherung und Steuer einzulei-

ten, benötigt der Arbeitgeber vom Ferienjobber die Rentenversicherungsnummer, die 

Steueridentifikationsnummer sowie eine aktuelle Schul- oder Studienbescheinigung.  

 

Gerne beantwortet die LKK weitere Fragen oder berät zum günstigsten Krankenver-

sicherungsverhältnis.  

SVLFG 
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Für Schüler und Studenten in Ferienjobs sind einige Vorschriften zu beachten. 
Foto: aid 
 
 
 
 
 
Die SVLFG ist zuständig für die Durchführung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung für über 1,5 
Millionen Mitgliedsunternehmen mit ca. 1 Million versicherten Arbeitnehmern, der Alterssicherung der 
Landwirte für über 220.000 Versicherte und über 600.000 Rentner sowie der landwirtschaftlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung für ca. 700.000 Versicherte im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land. Sie führt die Sozialversicherung zweigübergreifend durch und bietet ihren Versicherten und Mit-
gliedern umfassende soziale Sicherheit aus einer Hand. Die SVLFG ist maßgeschneidert auf die Be-
dürfnisse der in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau tätigen Menschen und ihrer Famili-
en. 


